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Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
SGS Gottfeld Industrial Services 

 
1. GELTUNGSBEREICH 

1.1 Die SGS Germany GmbH/SGS Gott-
feld Industrial Services, Heidenkamps-
weg 99, 20097 Hamburg, (nachfol-
gend „Gesellschaft“ genannt) wird für 
ihre Auftraggeber (nachfolgend 
„Kunde“ genannt) ausschließlich auf 
der Grundlage dieser allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (nachfolgend 
„AGB“ genannt) tätig. Sie sind Grund-
lage eines jeden Angebots, einer je-
den Annahme und einer jeden Auf-
tragsbestätigung der Gesellschaft. Mit 
Erteilung des Auftrages werden sie 
mit ihrem gesamten Inhalt Bestandteil 
des Vertrages. Sie gelten zudem so-
wohl für alle Lieferungen und Leistun-
gen, die die Gesellschaft im Stadium 
vor Abschluss eines möglichen Ver-
trages für den Kunden erbringt, als 
auch für alle zukünftigen Lieferungen 
und Leistungen der Gesellschaft, 
selbst wenn ihre Einbeziehung nicht 
erneut ausdrücklich vereinbart wird. 

1.2 Diese AGB gelten nur gegenüber Un-
ternehmern im Sinne von § 14 BGB, 
juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und öffentlich-rechtlichen Son-
dervermögen, von der die Gesell-
schaft den Auftrag erhalten hat (nach-
folgend: „Kunde“). 

1.3 Etwaige Abweichungen oder Ausnah-
men von diesen AGB oder allgemei-
nen Geschäftsbedingungen des Kun-
den sind für die Gesellschaft nur ver-
bindlich, wenn die Gesellschaft sie 
ausdrücklich vorher schriftlich bestä-
tigt hat; sie gelten nur für den konkre-
ten, bestätigten Einzelauftrag. 

1.4 Sofern die Gesellschaft vom Kunden 
keine gegenteiligen schriftlichen An-
weisungen vor der Auftragsdurchfüh-
rung erhält, sind keine anderen Perso-
nen als der Kunde selbst berechtigt, 
der Gesellschaft Anweisungen, insbe-
sondere hinsichtlich des Auftragsum-
fangs oder der Vergabe von Prüfbe-
richten oder Gutachten (nachfolgend: 
„Untersuchungsberichte“) zu erteilen. 
Der Kunde ermächtigt hiermit un-
widerruflich die Gesellschaft, Untersu-
chungsberichte an Dritte weiterzu-
reichen, wenn vom Kunden verlangt 
oder sofern sich dies nach Ermessen 
der Gesellschaft aus den Umständen, 
dem Handelsbrauch, der Verkehrssitte 
oder der Praxis ergibt. 

1.5 Sofern nicht ausdrücklich etwas ande-
res bestimmt ist, gelten die Preise der 
bei Leistungserbringung jeweils gülti-
gen Preisliste der Gesellschaft. 

2. ANGEBOTE 

Alle Angebote der Gesellschaft sind in vol-
lem Umfang freibleibend. Die zu einem 
Angebot gehörenden Unterlagen wie Ab-
bildungen, Zeichnungen, sonstige techni-
sche Darstellungen und Maßangaben sind 
nur annähernd, soweit sie nicht ausdrück-
lich als verbindlich bezeichnet oder bestä-
tigt werden. 

3. LEISTUNGSUMFANG 

3.1 Die Gesellschaft erbringt ihre Leistun-
gen entsprechend den spezifizierten 
Anforderungen des Kunden und den 
allgemein anerkannten Regeln der 
Technik unter Einhaltung der gegebe-
nen Sicherheitsvorschriften und der 
Qualitätsstandards gemäß ihrer 
DAkkS-Akkreditierung. 

3.2 Die zu prüfenden und prüfgerecht ge-
stalteten Objekte werden von der Ge-
sellschaft grundsätzlich weder bear-
beitet noch verändert. Etwaige not-
wendige Bearbeitungen oder Verän-
derungen erfolgen, sofern im Einzel-
fall nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist, durch den Kunden auf 
eigene Kosten und Risiken. Eine Haf-
tung der Gesellschaft für eine Beschä-
digung oder Verschlechterung des 
Prüfobjektes ist ausgeschlossen. 

3.3 Soweit erforderlich wird der Kontroll-
bereich zusammen mit dem Kunden 
eingerichtet. Eine etwaige Sperrung 
und Kennzeichnung öffentlicher Ver-
kehrsräume nach dem Straßenver-
kehrsrecht gehört zu den Aufgaben 
des Kunden. 

3.4 Die Gesellschaft ist berechtigt, die 
Dienstleistungen ganz oder teilweise 
einem Subunternehmer zu übertra-
gen. Die Gesellschaft darf alle für die 
Erfüllung der übertragenen Dienstleis-
tungen erforderlichen Informationen 
dem Subunternehmer offenlegen. 

3.5 Aussagen über das Prüfungsergebnis 
sind nur verbindlich, soweit sie im 
schriftlichen Untersuchungsbericht 
der Gesellschaft enthalten sind. Der 
unterzeichnete Untersuchungsbericht 
(manuell oder elektronisch signiert) ist 

das allein rechtlich verbindliche Doku-
ment (vgl. unten Ziffer 3.7). Für etwaige 
Maßnahmen, die der Kunde aufgrund 
der Prüfungsergebnisse vornimmt, ist 
dieser ausschließlich selbst verantwort-
lich. 

3.6 Untersuchungsberichte der Gesell-
schaft geben ausschließlich die zum 
Zeitpunkt der Prüfung festgestellten 
Tatsachen im Rahmen der vom Kunden 
vorgegebenen spezifischen Anweisun-
gen wieder. Die Gesellschaft ist nicht 
verpflichtet, auf Werte oder Tatsachen 
hinzuweisen oder über diese zu berich-
ten, die außerhalb der vom Kunden vor-
gegebenen spezifischen Anweisungen 
liegen. 

3.7 Die Gesellschaft stellt die Untersu-
chungsberichte in Abstimmung mit 
dem Kunden in digitaler Form oder/und 
in Papierform zur Verfügung. 

Bei Fehlen einer entsprechenden Ab-
stimmung steht es der Gesellschaft frei, 
den Untersuchungsbericht nach eige-
ner Wahl dem Kunden entweder in di-
gitaler oder in Papierform zur Verfü-
gung zu stellen. 

Der in Papierform übermittelte Untersu-
chungsbericht ist ein Original. Wenn 
der Untersuchungsbericht in digitaler 
Form übermittelt wird, ist er im Sinne 
der Art. 3 und 17 b UCP 600/ERA 600 
(Einheitliche Richtlinien und Gebräuche 
für Dokumenten- Akkreditive, ICC Fas-
sung 2007) ebenfalls als Original zu be-
trachten. 

Wird der Untersuchungsbericht in digi-
taler Form übermittelt, übernimmt die 
Gesellschaft keine Verantwortung da-
für, dass die digitale Form für die Zwe-
cke des Kunden ausreicht. 

Wenn der Untersuchungsbericht dem 
Kunden in digitaler Form übermittelt 
wird, erfolgt dies in einem digital sig-
nierten PDF-Format. Der Kunde kann 
die Authentifizierung im Dokument sel-
ber vornehmen. Wenn der Untersu-
chungsbericht über das Internetportal 
SGSonSITE erzeugt und dem Kunden 
zur Verfügung gestellt wird, kann die 
Authentizierung über SGSonSITE erfol-
gen. 
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Die Übermittlung des digitalen Un-
tersuchungsberichts erfolgt via In-
ternet per unverschlüsselter E-Mail 
oder sonstiger digitaler Übertra-
gungsmöglichkeiten (z. B. via Kun-
denschnittstelle, Internetportal etc.) 
oder per Fax. 

Der Kunde akzeptiert, dass unver-
schlüsselt versendete Nachrichten 
mit oder ohne Zutun von Dritten ver-
loren gehen, verändert oder ver-
fälscht werden können, dass her-
kömmliche  
E-Mails nicht gegen den Zugriff von 
Dritten geschützt sind und die Ge-
sellschaft deshalb für die Vertrau-
lichkeit und Unversehrtheit von E-
Mails, die ihren Verantwortungsbe-
reich verlassen haben, keinerlei Haf-
tung übernimmt. Die Gesellschaft 
übernimmt keine Haftung für die Da-
tensicherheit während der Übertra-
gung via Internet und auch nicht für 
die Datensicherheit, wenn die Daten 
in der Hoheit des Kunden sind. Hier-
unter fallen auch für im Zusammen-
hang mit der elektronischen Über-
mittlung von Daten auftretende 
Schadensoftware und hieraus resul-
tierende mögliche Schäden beim 
Kunden. 

4. MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES KUN-
DEN 

4.1 Der Kunde wird der Gesellschaft den 
freien und sicheren Zugang zu den 
Prüfobjekten ermöglichen und für 
die Dauer der Prüfung sicherstellen. 
Nach erbrachter/n Dienstleistung/en 
obliegt es dem Kunden, die Räum-
lichkeiten und Gegenstände, in/an 
denen die Leistungen ausgeführt 
wurden, auf Ordnungsmäßigkeit zu 
kontrollieren und nötigenfalls wie-
der zu verschließen. Notwendige Zu-
gangs- oder Arbeitsgenehmigungen 
wird der Kunde der Gesellschaft 
rechtzeitig vor Prüfungsbeginn be-
schaffen. 

4.2 Gelten am Ausführungsort beson-
dere behördliche Sicherheitsvor-
schriften oder sonstige spezielle 
Bestimmungen, die für die Prü-
fungsdurchführung vor Ort von Be-
deutung sind, wird der Kunde die 
Gesellschaft hierauf rechtzeitig vor 
Prüfungsbeginn hinweisen. Der 
Kunde steht zudem dafür ein, dass 
der konkrete örtliche Bereich, in dem 
die Gesellschaft die Prüfung durch-
führt, den allgemeinen und gegebe-
nenfalls besonderen Sicherheitsvor-
schriften entspricht. 

4.3 Der Kunde ist zur Mitwirkung ver-
pflichtet, soweit dies zur 

ordnungsgemäßen Leistungser-
bringung durch die Gesellschaft 
erforderlich ist. Er stellt auf seine 
Kosten der Gesellschaft im erfor-
derlichen Umfang elektrischen 
Strom, Wasser, Gerüste, Leitern, 
Tritte, Krananlagen, sonstige He-
bezeuge u. Ä. zur Verfügung und 
sorgt am Ausführungsort für 
eine ausreichende Beleuchtung. 
Sofern im Einzelfall nicht schrift-
lich anders vereinbart, trägt der 
Kunde die alleinige Verantwor-
tung für die Erfüllung der Pflich-
ten aus den Unfallverhütungs-
vorschriften für Gerüste und Lei-
tungsgräben (DGUV Vorschrift 
38). 

4.4 Der Kunde stellt für die sichere 
Aufbewahrung von Werkzeugen 
geeignete abschließbare Räume 
und für das Prüfungspersonal 
der Gesellschaft angemessene 
Arbeits- und Aufenthaltsräume 
einschließlich akzeptabler sani-
tärer Anlagen sowie besondere 
Schutzkleidung und Schutzvor-
richtungen kostenlos zur Verfü-
gung. 

4.5 Über die erbrachten Arbeitsleis-
tungen und -zeiten der Gesell-
schaft werden regelmäßig Ar-
beitsberichte oder Stundenlisten 
erstellt, die vom Kunden oder 
seinem Beauftragten zu testie-
ren sind. 

4.6 Kommt der Kunde einer seiner 
Mitwirkungspflichten auch nach 
einer ausdrücklichen schriftli-
chen Aufforderung der Gesell-
schaft unter Setzung einer ange-
messenen Frist nicht nach, so ist 
die Gesellschaft berechtigt, die 
Arbeiten einzustellen, den Ver-
trag zu kündigen und eine ange-
messene Entschädigung zu ver-
langen. 

4.7 Sollen Werkstoffprüfungen in 
den Werkstätten der Gesell-
schaft stattfinden, so sind die 
Prüfteile der Gesellschaft kos-
ten- und risikofrei anzuliefern 
und nach Prüfung wieder dort 
abzuholen. Versendungen nach 
erfolgter Prüfung zurück an die 
Gesellschaft erfolgen ebenfalls 
auf Kosten und Gefahr des Kun-
den. Der Abschluss einer Trans-
portversicherung gegen Trans-
portschäden und andere Risiken 
erfolgt nur auf ausdrücklichen 
Wunsch und Kosten des Kun-
den. Die Gefahr geht mit Über-
gabe oder Versendung an den 
Kunden auf diesen über, 

spätestens jedoch eine Woche, 
nachdem die Gesellschaft dem 
Kunden die Fertigstellung oder Ver-
sendungsbereitschaft angezeigt 
hat. 

4.8 Ist eine Abnahme der Gesell-
schaftsleistung vereinbart oder aus 
sonstigen Gründen erforderlich 
oder wird eine solche von der Ge-
sellschaft verlangt, hat der Kunde 
die Leistung innerhalb einer von 
der Gesellschaft gesetzten ange-
messenen Frist nach Fertigstellung 
abzunehmen. Andernfalls gilt die 
Leistung nach Ablauf der Frist als 
abgenommen. 

4.9 Die Sicherung von Sensoren und 
Halbleitern (IT (EDV) oder Steue-
rungselektronik) sowie sonstiger 
Gegenstände und Anlagen im Um-
feld der Prüfobjekte, die auf ionisie-
rende Strahlung reagieren, liegt im 
Aufgaben- und Verantwortungsbe-
reich des Kunden; sie gehört nicht 
zu den Pflichten, die der Gesell-
schaft aus der Strahlenschutzver-
ordnung (StrlSchV) und dem Strah-
lenschutzgesetz (StrlSchG) erwach-
sen. 

5. TERMINE UND LEISTUNGSVERZUG 

5.1 Angaben über die Dauer und Been-
digung der Prüfungsleistung wer-
den regelmäßig unter Zugrundele-
gung eines normalen Arbeitsab-
laufs ermittelt und gelten daher nur 
annähernd, es sei denn, die Gesell-
schaft hat die Prüfungsdauer aus-
drücklich schriftlich als verbindlich 
bezeichnet. Beginn, Dauer und Be-
endigung können sich durch unvor-
hersehbare Ereignisse und außer-
halb des Einflussbereichs der Ge-
sellschaft liegende Umstände ver-
schieben. 

5.2 Die Gesellschaft gerät nicht in Ver-
zug für verspätet, teilweise oder 
vollständig nicht erbrachte Dienst-
leistungen, sofern dies direkt oder 
indirekt von Ereignissen herrührt, 
die außerhalb der Kontrolle der Ge-
sellschaft liegen (z. B. bei Verlet-
zung der in Ziffer 4 dieser AGB be-
stimmten Mitwirkungspflichten des 
Kunden oder in Fällen höherer Ge-
walt). 

Die Gesellschaft haftet nicht für Un-
möglichkeit der vertragsgemäßen 
Ausführung der Leistung oder für 
Leistungsverzögerung(en), soweit 
diese durch höhere Gewalt oder 
sonstige, zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses nicht vorhersehbare 
und/oder vermeidbare Ereignisse 
(z. B. Betriebsstörungen aller Art, 
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Schwierigkeiten bei der Beschaffung 
von Material und/oder Energie, 
Transportverzögerungen, Streiks, 
rechtmäßige Aussperrungen, Man-
gel an Arbeitskräften, Mangel an 
Energie (z. B. Gasmangellage) oder 
Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der 
Einholung notwendiger behördli-
cher Genehmigungen, Pandemien 
(z. B. COVID-19-Pandemie) oder Epi-
demien, behördliche Maßnahmen 
oder die ausbleibende, nicht richtige 
oder nicht rechtzeitige Belieferung 
durch Lieferanten trotz eines von der 
Gesellschaft (sofern möglich) ge-
schlossenen kongruenten Deckungs-
geschäfts) verursacht worden sind, 
welche die Gesellschaft nicht zu ver-
treten hat. Die Gesellschaft wird dies 
dem Kunden unverzüglich anzeigen. 
Sobald die hindernden Umstände 
wegfallen, hat die Gesellschaft dies 
dem Kunden entsprechend anzuzei-
gen und die Ausführung der Leis-
tung unverzüglich wieder aufzuneh-
men. Sofern derartige vorgenannte 
Ereignisse der Gesellschaft die Aus-
führung der Leistung wesentlich er-
schweren oder unmöglich machen 
und die Behinderung nicht nur von 
vorübergehender Dauer ist oder die 
Dauer der Behinderung länger als 
drei (3) Monate anhält, ist die Gesell-
schaft nach eigener Wahl zum Rück-
tritt vom Vertrag oder zu dessen 
Kündigung ganz oder teilweise be-
rechtigt. Ist eine vorgenannte Behin-
derung von vorübergehender Dauer, 
verlängern sich die Fristen zur Aus-
führung der Leistung(en) oder ver-
schieben sich die Leistungstermine 
im Zweifel mindestens um die Dauer 
der Behinderung zuzüglich einer an-
gemessenen Wiederanlauffrist (z. B. 
nach Unterbrechung der Gasversor-
gung). 

Im Falle der Kündigung vergütet 
Kunde der Gesellschaft Folgendes: 

(i) die der Gesellschaft entstandenen 
aufgrund des Abbrechens der Ver-
tragsdurchführung fehlgeschlage-
nen Aufwendungen und/oder 

(ii) einen Teilbetrag des vereinbarten 
Entgelts, der dem durch die Ge-
sellschaft tatsächlich geleisteten 
Teil der Dienstleistungen ent-
spricht. 

Im Übrigen entfällt der Vergütungs-
anspruch von SGS. Darüberhinaus-
gehende Erfüllungs- oder Schadens-
ersatzansprüche stehen dem Auf-
traggeber anlässlich von Leistungs-
hinderungen von SGS im Zusam-
menhang mit einem der vorgenann-
ten Ereignisse nicht zu. 

5.3 Die Gesellschaft gerät erst in 
Verzug, wenn sie der Kunde 
nach Eintritt der Fälligkeit schrift-
lich mahnt. Befindet sich die Ge-
sellschaft in Verzug, so ist der 
Kunde berechtigt, ihr eine ange-
messene Nachfrist zu setzen. Er-
bringt die Gesellschaft ihre Leis-
tung auch innerhalb der Nach-
frist nicht, kann der Kunde vom 
Vertrag zurücktreten. 

5.4 Kosten, die der Gesellschaft 
durch vom Kunden zu vertre-
tende Verzögerungen entstehen, 
trägt der Kunde. 

5.5 Der Kunde ist berechtigt, Ände-
rungen der mit der Gesellschaft 
vereinbarten Leistungen zu ver-
langen. Beeinflusst die Ände-
rung einer Leistung vertragliche 
Regelungen, z. B. Vergütung 
und/oder Fertigstellungster-
mine, so wird der Kunde dies un-
verzüglich der Gesellschaft mit-
teilen. Die Vertragspartner wer-
den daraufhin unverzüglich die 
durch die Änderung bedingte 
Anpassung der Bestellung unter 
Berücksichtigung entstehender 
Mehr- oder Minderaufwendun-
gen schriftlich vereinbaren. 

6. EIGENTUMSVORBEHALT 

6.1 Angebotsunterlagen, Prüfungs-
leistungen, Dokumentationen, 
Filme sowie sonstige Datenträ-
ger und Lieferungen bleiben bis 
zur vollständigen Erfüllung aller 
Zahlungsansprüche der Gesell-
schaft gegen den Kunden aus 
der bestehenden Geschäftsver-
bindung Eigentum der Gesell-
schaft. 

6.2 Bei Pflichtverletzungen des Kun-
den, insbesondere bei Zahlungs-
verzug, ist die Gesellschaft jeder-
zeit berechtigt, die Prüfungsunter-
lagen und sonstigen Lieferungen 
und Leistungen wieder an sich zu 
nehmen oder deren Herausgabe 
zu verlangen. Die Geltendma-
chung dieser Rechte durch die Ge-
sellschaft gilt nicht als Rücktritt 
vom Vertrag, sofern dies nicht 
ausdrücklich durch sie schriftlich 
erklärt wird. 

6.3 Werden vom Eigentumsvorbehalt 
der Gesellschaft erfasste Lieferge-
genstände mit anderen, der Ge-
sellschaft nicht gehörenden Ge-
genstände untrennbar vermischt, 
so erwirbt die Gesellschaft das 
Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes der Lie-
fergegenstände zu den anderen 

untrennbar vermischten Gegenstän-
den. Der Kunde verwahrt das Mitei-
gentum für die Gesellschaft. 

6.4 Der Kunde darf die von der Gesell-
schaft ihm zur Verfügung gestellten 
Prüfungsunterlagen und sonstigen 
Lieferungen und Leistungen nur im 
Rahmen eines ordentlichen Ge-
schäftsganges und nur dann weiter-
veräußern, wenn er sich gegenüber 
der Gesellschaft nicht in Zahlungs-
verzug befindet. Im Übrigen gilt: Für 
den Fall, dass die Leistung gegen-
über der Gesellschaft zum Zeitpunkt 
der Weiterveräußerung an einen Drit-
ten noch nicht vollständig bezahlt ist, 
tritt der Kunde der Gesellschaft be-
reits jetzt sämtliche Forderungen ge-
gen den Dritten aus dem Weiterver-
kauf (einschließlich Umsatzsteuer) in 
Höhe des Zahlungsrückstandes si-
cherheitshalber an die dies anneh-
menden Gesellschaft ab, und zwar 
unabhängig davon, ob die Lieferge-
genstände ohne oder nach Bearbei-
tung weiterverkauft werden. Auf Ver-
langen der Gesellschaft hat der 
Kunde dem Dritten die Abtretung an-
zuzeigen und der Gesellschaft alle 
zum Einzug erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und Unterlagen auszuhän-
digen. Die Gesellschaft nimmt die 
Abtretung hiermit an. 

6.5 Zu anderen Verfügungen wie Sicher-
heitsübereignungen, Verpfändungen 
o. Ä. ist der Kunde in keinem Fall be-
fugt. Bei Pfändungen sowie Be-
schlagnahmen oder sonstigen Verfü-
gungen durch Dritte hat der Kunde 
die Gesellschaft unverzüglich davon 
zu unterrichten und ihr alle Auskünfte 
und Unterlagen zu geben, die zur 
Wahrung ihrer Rechte erforderlich 
sind. 

7. PREISE, ZAHLUNGEN UND ZAH-
LUNGSVERZUG 

7.1 Für die Lieferungen und Leistungen 
zahlt der Kunde der Gesellschaft die 
vereinbarten Preise zzgl. gesetzli-
cher Mehrwertsteuer. Bei fehlender 
Preisvereinbarung zwischen der Ge-
sellschaft und dem Kunden bestim-
men sich die vom Kunden zu zahlen-
den Preise nach den im Zeitpunkt der 
Leistungserbringung jeweils gülti-
gen Preislisten der Gesellschaft, die 
Gegenstand von Anpassungen sein 
können. Die Vergütung wird, sofern 
nicht anders schriftlich vereinbart, 
innerhalb von 14 Tagen ab Rech-
nungsdatum ohne Abzug fällig. 
Zahlungen sind auf das in der Rech-
nung angegebene Konto unbar zu 
leisten. Andere Erfüllungsarten und 
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Skonti sind ausgeschlossen. Die 
Zahlung per Scheck ist ausgeschlos-
sen. Sämtliche Preise verstehen sich 
zzgl. der jeweils geltenden gesetzli-
chen Umsatzsteuer sowie etwaiger 
Reise- und Versandkosten. Die Ge-
sellschaft kann Kosten für Verpa-
ckung und Transport gesondert in 
Rechnung stellen. 

7.2 Der Kunde kommt ohne Mahnung 
in Verzug. Ab Verzugsbeginn ist die 
Gesellschaft berechtigt, gesetzliche 
Verzugszinsen (u. a. gemäß § 288 
BGB) und sonstigen Verzugsscha-
den vom Kunden zu verlangen. 

7.3 Gegen Ansprüche der Gesellschaft 
kann nur dann aufgerechnet oder 
ein Zurückbehaltungsrecht geltend 
gemacht werden, wenn die Gegen-
forderung des Kunden unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt ist. 

7.4 Der Kunde hat alle im Zusammen-
hang mit der Forderungsbeitreibung 
entstehenden Kosten, z. B. Inkasso- 
und Anwaltsgebühren, zu tragen. 

7.5 Die Gesellschaft ist berechtigt und 
verpflichtet, die Preise nach billi-
gem Ermessen gemäß § 315 BGB 
anzupassen (d. h., zu erhöhen, be-
rechtigt und, zu senken, verpflich-
tet). Der Anlass für eine solche 
Preisanpassung ist ausschließlich 
eine Änderung der Kosten, die für 
die Preisberechnung maßgeblich 
sind, insbesondere Kosten für Ener-
gie (bspw. Strom, Gas, Kraftstoffe), 
Lohn- und Materialkosten sowie 
Kosten für zur Leistungserbringung 
notwendige Vorleistungen. Die Ge-
sellschaft überwacht fortlaufend die 
entsprechende Kostenentwicklung. 

Steigerungen bei einer Kostenart 
dürfen nur in dem Umfang für eine 
Preiserhöhung herangezogen wer-
den, in dem kein Ausgleich durch et-
waig rückläufige Kosten in anderen 
Bereichen erfolgt. Die Gesellschaft 
wird bei der Ausübung des billigen 
Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte 
einer Preisanpassung so wählen, 
dass Kostensenkungen nicht nach 
für den Kunden ungünstigeren Maß-
stäben Rechnung getragen werden 
als Kostenerhöhungen, also Kosten-
senkungen mindestens im gleichen 
Umfang preiswirksam werden wie 
Kostenerhöhungen. 

Der Kunde hat das Recht, die Aus-
übung des billigen Ermessens ge-
mäß § 315 Abs. 3 BGB gerichtlich 
überprüfen zu lassen. 

Eine Preissenkung seitens der Ge-
sellschaft ist jederzeit möglich; eine 
Preiserhöhung wird hingegen nur 

wirksam, wenn die Gesellschaft 
dem Kunden die Preisanpassung 
mindestens sechs Wochen vor 
dem geplanten Wirksamwerden 
in Textform mitteilt. Der Kunde 
hat in diesem Fall das Recht, den 
Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Preis-
anpassung zu kündigen. In der 
Preisanpassungsmitteilung wird 
der Kunde von der Gesellschaft 
hierauf gesondert hingewiesen. 
Sofern sich während der Ver-
tragslaufzeit herausstellt, dass 
sich kostenrelevante Kundenan-
gaben geändert haben und/oder 
ändern werden oder dass die tat-
sächlichen Gegebenheiten beim 
Kunden mit den zuvor der Ge-
sellschaft mitgeteilten Angaben 
nicht übereinstimmen, kann die 
Gesellschaft jederzeit die Preise 
den relevanten veränderten Ge-
gebenheiten anpassen. Bei un-
vorhergesehenen Hindernissen 
oder Zusatzkosten bei Erbrin-
gung der Dienstleistungen be-
müht sich die Gesellschaft, den 
Kunden zu informieren; sie ist zu-
dem berechtigt, den erforderli-
chen Mehraufwand in Rechnung 
zu stellen. Ist die Gesellschaft 
aus von ihr nicht zu vertretenden 
Gründen teilweise oder vollstän-
dig an der Durchführung der 
Dienstleistungen gehindert (ins-
besondere bei Verletzung der in 
Ziffer 4 dieser AGB bestimmten 
Pflichten des Kunden), darf die 
Gesellschaft folgende Zahlun-
gen vom Kunden verlangen: 

(i) den Betrag aller nicht zu-
rückerstattungsfähigen Kos-
ten, die der Gesellschaft ent-
standen sind und/oder 

(ii) den Teil der vereinbarten 
Vergütung, der dem bereits 
erbrachten Teil der Dienst-
leistungen entspricht. 

Der Rechnungsversand erfolgt 
in der Regel per E-Mail als PDF-
Datei aus unserem elektroni-
schen Postfach (Absender: 
de.billing@sgs.com). 

7.6 Bei Aufträgen mit einem Leis-
tungszeitraum von über einem 
Monat ist die Gesellschaft be-
rechtigt, über die bereits er-
brachten Lieferungen und 
Leistungen Teilrechnungen zu 
stellen. 

7.7 Werden Zahlungsbedingun-
gen vom Kunden nicht 

eingehalten, so kann die Gesell-
schaft sämtliche bereits entstan-
denen Forderungen sofort fällig 
stellen und ausstehende Liefe-
rungen und Leistungen von der 
Begleichung der Rückstände und 
einer entsprechenden Voraus-
zahlung für die noch ausstehen-
den Leistungen abhängig ma-
chen. 

8. STEUERKLAUSEL INTERNATIONALE 
DIENSTLEISTUNGEN 

8.1 Diese Klausel findet nur dann An-
wendung, wenn entweder der 
Kunde und/oder der Subunterneh-
mer der Gesellschaft seinen Sitz 
außerhalb von Deutschland ha-
ben. 

8.2 Alle Preise und Kosten für Dienst-
leistungen, die von der Gesell-
schaft oder einem i. S. d. §§ 15 ff. 
AktG verbundenen Unternehmen 
oder einem Subunternehmer er-
bracht werden, enthalten keine 
Steuern. Hierunter fallen u. a. 
Mehrwertsteuern oder gleichwer-
tige Abgaben, Steuern insbeson-
dere Einfuhrzölle, Stempelgebüh-
ren, Nebenkosten oder Quellen-
steuern. Sie enthalten auch keine 
sich darauf beziehende Verbind-
lichkeiten (insgesamt nachfolgend: 
„Steuern“), die dem Kunden nach 
geltendem nationalen Recht be-
rechnet werden. 

8.3 Jegliche durch den Kunden geleis-
tete Zahlung ist frei von und ohne 
Einbehalt oder Abzug von allen 
Steuern zu erbringen. Dies gilt 
nicht, wenn ein solcher Einbehalt 
oder Abzug aufgrund geltenden 
Rechts bzw. geltender Doppelbe-
steuerungsabkommen verlangt 
wird. Der Kunde stellt der Gesell-
schaft unverzüglich Nachweise für 
eine derartige Zahlung sowie Ko-
pien aller Dokumente zur Verfü-
gung, die bei jeder derartigen Zah-
lung vorgelegt werden. 

8.4 Die Parteien bemühen sich nach 
besten Kräften um eine Rückvergü-
tung der Abzugsbeträge oder Er-
stattung der jeweiligen Steuer. Sie 
unterstützen sich gegenseitig bei 
ihren Verpflichtungen in dieser Hin-
sicht. Zurückgezahlte Steuern wer-
den entsprechend den zustehenden 
Beträgen erstattet. 

9. MÄNGEL UND MÄNGELRÜGE 

9.1 Mängel sind vom Kunden inner-
halb der in Ziffer 12 dieser AGB 
festgelegten Fristen schriftlich ge-
genüber der Gesellschaft zu rügen. 
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Nach Ablauf der Rügefrist können 
erkennbare Mängel und das Fehlen 
zugesicherter Eigenschaften nicht 
mehr wirksam geltend gemacht wer-
den. 

9.2 Bei jeder Mängelrüge steht der Ge-
sellschaft das uneingeschränkte 
Recht zur Besichtigung und Prüfung 
der Beanstandung zu. Im Rahmen 
dieser Prüfung sind der Gesellschaft 
auf Anfrage etwaige Betriebsbe-
richte, Protokolle etc. zur Verfügung 
zu stellen und sachdienliche Aus-
künfte zu erteilen. 

9.3 Im Falle eines Mangels ist die Gesell-
schaft verpflichtet, diesen innerhalb 
angemessener Frist nach eigener 
Wahl durch kostenlose Beseitigung 
des Mangels oder ersatzweise durch 
Lieferung oder Leistung einer neuen 
mängelfreien Sache zu beheben 
(sog. Nacherfüllung). Ist die Nacher-
füllung nur mit unverhältnismäßi-
gen Kosten möglich, kann die Ge-
sellschaft sie verweigern. 

9.4 Erfolgt innerhalb einer vom Kunden 
gesetzten angemessenen Frist keine 
Nacherfüllung bzw. schlägt diese 
fehl oder ist sie dem Kunden unzu-
mutbar, so kann der Kunde nach sei-
ner Wahl bei Erfüllung der gesetzli-
chen Voraussetzungen vom betref-
fenden Vertrag zurücktreten, den 
Preis mindern oder, unter den weite-
ren gesetzlichen Voraussetzungen 
des § 281 BGB, Schadensersatz oder 
ggf. Ersatz vergeblicher Aufwendun-
gen nach Maßgabe der Ziffer 11 die-
ser AGB verlangen. Will der Kunde 
Schadensersatz statt der Leistung 
verlangen oder die Mängelbeseiti-
gung selbst vornehmen, so ist ein 
Fehlschlagen der Nachbesserung 
erst nach dem erfolglosen zweiten 
Versuch gegeben. Bei geringfügigen 
Mängeln oder Pflichtverstößen steht 
dem Kunden ein Rücktrittsrecht 
nicht zu. 

9.5 Die Gesellschaft übernimmt keine 
Gewähr für Schäden, die aufgrund 
ungeeigneter oder unsachgemäßer 
Verwendung der Lieferungen und 
Leistungen der Gesellschaft entste-
hen, sofern die Schäden nicht von 
der Gesellschaft zu vertreten sind. 
Eine Mängelhaftung ist ausge-
schlossen, sofern und soweit ein 
Mangel auf Umständen beruht, die 
der Kunde oder ein Dritter zu vertre-
ten hat. 

9.6 Die Haftung der Gesellschaft be-
stimmt sich nach Ziffer 11 dieser 
AGB und den hierin festgelegten 
Bestimmungen. 

10. KEINE GARANTIEÜBERNAHME 

Etwaige in Prospekten, Werbung, 
Anzeigen, Dokumentationen, Ange-
boten- und ähnlichen Schriften ent-
haltene Angaben der Gesellschaft 
stellen nur Beschreibungen dar und 
enthalten keine Garantie der Be-
schaffenheit ihrer Lieferungen und 
Leistungen. Jede Garantie bedarf zu 
ihrer Wirksamkeit in jedem Einzelfall 
einer ausdrücklichen schriftlichen 
Vereinbarung oder einer ausdrückli-
chen schriftlichen Bestätigung sei-
tens der Gesellschaft. Ziffer 3.1 die-
ser AGB bleibt unberührt. 

11. HAFTUNG 

11.1 Die Gesellschaft ist weder Ver-
sicherer noch Garantiegeber 
und lehnt die Übernahme der 
damit verbundenen Verantwor-
tung ab. 

11.2 Untersuchungsberichte werden 
auf Grundlage der vom Kunden 
oder in ihrem Auftrag überlas-
senen Informationen, Doku-
mente und/oder Proben erstellt 
und dienen ausschließlich dem 
Nutzen des Kunden. Der Kunde 
hat in eigener Verantwortung 
die erforderlichen Schlüsse hie-
raus zu ziehen. Weder die Ge-
sellschaft noch ihre leitenden 
Angestellten, Mitarbeiter oder 
Subunternehmer sind gegen-
über dem Kunden oder Dritten 
verantwortlich für jede Art von 
Handlungen, welche auf Grund-
lage von solchen Untersu-
chungsberichten getroffen oder 
unterlassen worden sind. Beru-
hen die Prüfungen auf vom 
Kunden übermittelten unklaren, 
falschen, unvollständigen oder 
irreführenden Informationen, 
besteht ebenfalls keine Haftung. 

11.3 Die Gesellschaft haftet nicht für 
verspätet, teilweise oder voll-
ständig nicht erbrachte Dienst-
leistungen, sofern dies direkt 
oder indirekt von Ereignissen 
herrührt, die außerhalb der 
Kontrolle der Gesellschaft lie-
gen (z. B. bei Verletzung der in 
Ziffer 4 dieser AGB bestimmten 
Pflichten des Kunden oder in 
Fällen höherer Gewalt). 

11.4 Für alle etwaigen Schäden aus 
oder im Zusammenhang mit ei-
nem nuklearen Ereignis i. S. d. 
Art. 1 lit. a. i. des Pariser Über-
einkommens über die Haftung 
gegenüber Dritten auf dem Ge-
biet der Kernenergie ist jede 
Haftung der Gesellschaft gleich 

aus welchem Rechtsgrund eben-
falls ausgeschlossen. 

11.5 Die Gesellschaft haftet unter Be-
schränkung auf den vorhersehba-
ren vertragstypischen Schaden für 
Schäden aus einfach fahrlässiger 
Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten; wesentliche Vertrags-
pflichten sind solche, deren Erfül-
lung den Vertrag prägt und auf die 
der Kunde vertrauen darf. Die Haf-
tung der Gesellschaft aufgrund 
einfacher Fahrlässigkeit bei Verlet-
zung nicht wesentlicher Vertrags-
pflichten ist ausgeschlossen. 

11.6 Die Haftung der Gesellschaft ge-
mäß vorstehenderZiffer 11.5 ist je-
doch begrenzt auf den typischer-
weise bei Geschäften der vertrags-
gegenständlichen Art entstehen-
den Schaden, regelmäßig auf ei-
nen Betrag pro Schadensfall in 
Höhe von EUR 300.000,00, pro 
Jahr kumuliert auf einen Betrag in 
Höhe von EUR 1.000.000,00. Für in-
direkte oder Folgeschäden haftet 
die Gesellschaft nur, sofern und 
soweit derartige Schäden ver-
tragstypisch sind und bei Vertrags-
schluss vorhersehbar waren. 

11.7 Die Haftungsbeschränkungen in 
dieser Ziffer 11 gelten nicht für 
Schäden, soweit sie auf grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz beru-
hen sowie in Fällen zwingender 
gesetzlicher Haftung (insbeson-
dere nach dem Produkthaftungs-
gesetz). Das Gleiche gilt für Schä-
den aus einer Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, wenn die Gesellschaft 
die Pflichtverletzung zu vertreten 
hat. Die Pflichtverletzung der Ge-
sellschaft im Sinne dieser Ziffer 11 
steht die ihres gesetzlichen Vertre-
ters oder Erfüllungsgehilfen 
gleich. 

12. FRISTEN 

12.1 Im Falle von Schadensersatzan-
sprüchen hat der Kunde innerhalb 
von drei (3) Monaten nach Entde-
ckung der schadensbegründenden 
Umstände dies schriftlich gegen-
über der Gesellschaft anzuzeigen. 

12.2 In jedem Fall verjähren Schadens-
ersatzansprüche der Parteien aus 
Pflichtverletzungen der jeweils an-
deren Partei nach 24 Monaten ge-
rechnet ab dem gesetzlichen Ver-
jährungsbeginn. 

13. GEHEIMHALTUNG 

Der Kunde und die Gesellschaft 
verpflichten sich, die im Rahmen der 
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jeweiligen Beziehungen von der jeweils 
anderen Partei erhaltenen Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse geheim zu 
halten, nicht ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung der anderen Partei an 
Dritte weiterzugeben und nicht unbe-
rechtigt für eigene Zwecke zu nutzen. Im 
Rahmen der vertraglichen Beziehungen 
erhaltene Informationen werden von der 
Gesellschaft vertraulich behandelt, es 
sei denn, sie sind öffentlich bekannt 
oder zugänglich, oder sie waren der Ge-
sellschaft bereits bekannt oder sie sind 
ihr von einem Dritten ohne Bruch einer 
Geheimhaltungspflicht bekannt gege-
ben worden. Dritte im Sinne dieser Ziffer 
sind keine verbundenen Unternehmen 
i. S. d. §§ 15 ff. AktG oder Subunterneh-
mer. 

14. GEISTIGES EIGENTUM UND EINRÄU- 
MUNG VON NUTZUNGSRECHTEN 

14.1 Die Gesellschaft behält sich an den 
im Rahmen der erbrachten Dienst-
leistungen gewonnenen Daten und 
an den erstellten Untersuchungsbe-
richten sämtliche Rechte vor. 

14.2 Der Kunde darf die im Rahmen der 
vertraglichen Beziehungen gefertig-
ten Untersuchungsberichte mit al-
len Tabellen, Berechnungen und 
sonstigen Einzelheiten nur nach 
vollständiger Zahlung der Vergü-
tung für den vertraglich vereinbar-
ten Zweck verwenden, vgl. Ziffer 6 
dieser AGB. Dem Kunden ist es je-
doch nicht gestattet, die Untersu-
chungsberichte zu verändern, zu be-
arbeiten oder nur auszugsweise zu 
verändern. Eine Weitergabe von 
Untersuchungsberichten an Behör-
den oder andere öffentliche Stellen 
ist zulässig, sofern und soweit dies 
nach dem vertraglich vorausgesetz-
ten Zweck erforderlich oder gesetz-
lich vorgeschrieben ist. Jede – auch 
auszugsweise – Veröffentlichung 
oder Wiedergabe der Untersu-
chungsberichte, insbesondere über 
das Internet oder zu Werbezwecken, 
sowie jede sonstige Weitergabe an 
Dritte ist nur nach vorheriger schrift-
licher Einwilligung der Gesellschaft 
zulässig. 

14.3 Die Gesellschaft behält sich ihre 
Rechte an sämtlichen Prüfmetho-
den und/oder -verfahren sowie an 

sämtlichen Geräten oder Aus-
stattungen vor, die sie selbst 
entwickelt oder allgemein ver-
wendet, es sei denn, diese wur-
den im Rahmen der Erbringung 
der Arbeitsergebnisse gemäß 
schriftlicher Vereinbarung für 
den Kunden entwickelt. 

15. DATENSCHUTZ 

Bei der Leistungserbringung können 
die Gesellschaft und der Kunde 
wechselseitig Zugriff auf die perso-
nenbezogenen Daten der anderen 
Partei erlangen. Die Parteien verar-
beiten die personenbezogenen Da-
ten nur zur Erfüllung der vertragli-
chen Verpflichtungen in eigener Ver-
antwortung. Eine weitergehende 
Verarbeitung, die eine Zweckände-
rung darstellt, ist untersagt. Der Ge-
sellschaft und der Kunde müssen 
(i) die personenbezogenen Daten im 
Einklang mit der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 
2016 (DS-GVO) und anderer gesetz-
lichen Verpflichtungen verarbeiten 
sowie (ii) die Informationspflichten 
der Artikel 13 ff. DS-GVO erfüllen. 
Die Gesellschaft stellt dem Kunden 
hierfür die Datenschutzinformation 
für Kunden, die unter Datenschutz 
bei SGS | SGS Deutschland (sgs-
group.de) (https://www.sgs-
group.de/de-de/privacy-at-sgs) ab-
rufbar ist, zur Verfügung. Der Kunde 
verpflichtet sich, seine bei der Ge-
sellschaft eingesetzten Mitarbeiter 
hierüber zu unterrichten und ihnen 
die Datenschutzinformation für Kun-
den zugänglich zu machen. 

16. RECHTSWAHL, GERICHTSSTAND, 
SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

16.1 Die gemäß dieser AGB zwi-
schen dem Kunden und der Ge-
sellschaft vereinbarte Schrift-
form für die Erstellung und 
Übermittlung von Dokumenten 
im Rahmen ihrer vertraglichen 
Beziehung (u. a. für Angebote, 
Annahmen, Nebenabreden, 
Nachträge) ist auch dann ge-
wahrt, wenn dies auf elektroni-
schem Weg erfolgt. Es genügt 
insofern die telekommunikative 

Übermittlung (vgl. § 127 Abs. 2 
BGB), das heißt bspw. via Internet 
per unverschlüsselter E-Mail oder 
sonstiger digitaler Übertragungs-
möglichkeiten (z.  B. via Kunden-
schnittstelle, Internetportal etc.) 
oder per Fax. 

16.2 Die Rechtsbeziehungen zwischen 
den Vertragspartnern unterliegen 
ausschließlich dem Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter 
Ausschluss der Regelungen des 
Internationalen Privatrechts. 

16.3 Gerichtsstand für alle Streitigkei-
ten aus oder in Zusammenhang 
mit dem Auftrag ist, sofern die 
Vertragsparteien nicht ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart ha-
ben, Hamburg. 

16.4 Die Gesellschaft darf die Zusam-
menarbeit mit dem Kunden als Re-
ferenz nennen. Der Kunde kann 
der Verwendung innerhalb von 
vier (4) Wochen nach Abschluss 
der vertraglichen Vereinbarung 
schriftlich widersprechen. 

16.5 Der Kunde stimmt zu, dass SGS 
ihn überdies kontaktieren darf, 
insbesondere um über etwaige für 
ihn interessante neue Entwicklun-
gen und Produkte/Dienstleistun-
gen von SGS zu informieren oder 
Feedback zur Vertragsdurchfüh-
rung und bestehenden Produk-
ten/Dienstleistungen von SGS ein-
zuholen; diese Zustimmung kann 
jederzeit für die Zukunft widerru-
fen werden. 

16.6  Sollte eine Bestimmung oder ein 
Teil der Vereinbarungen zwischen 
den Vertragspartnern unwirksam 
oder undurchsetzbar sein, bleiben 
die übrigen Bestimmungen der 
Vereinbarung uneingeschränkt in 
Kraft. Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich, die unwirksame 
oder undurchsetzbare Bestim-
mung durch eine wirksame bzw. 
durchsetzbare Bestimmung zu er-
setzen, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der unwirksamen bzw. un-
durchsetzbaren Bestimmung am 
nächsten kommt. Das Gleiche gilt, 
sofern die Vereinbarung eine Re-
gelungslücke aufweist.
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